
Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) 

Ausschreibung Jahresprogramm 2022 

 

Das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und 
Verbraucherschutz (MLR) hat das Jahresprogramm 
2022zum Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) 
mit Bekanntmachung vom 2. Juli 2021im Staatsanzeiger 
ausgeschrieben. 

Das ELR 

Mit dem ELR hat das Land Baden-Württemberg ein umfas-
sendes Förderangebot für die strukturelle Entwicklung 
ländlich geprägter Dörfer und Gemeinden geschaffen. Ge-
fördert werden Projekte, die lebendige Ortskerne erhalten, 
zeitgemäßes Wohnen und Arbeiten ermöglichen, eine 
wohnortnahe Versorgung mit Waren und Dienstleistungen 
sichern sowie zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen.Ziel 
des Jahresprogramms 2022ist, Impulse zur innerörtlichen 
Entwicklung und Aktivierung der Ortskerne zu set-
zen.Projektträger und Zuwendungsempfangende könnenne-
ben den Kommunen beispielsweise auch Vereine, Unter-
nehmen und Privatpersonen sein.  

Wo liegen die Förderschwerpunkte? 

Im Förderschwerpunkt Grundversorgung steht die Siche-
rung der örtlichen Grundversorgung mit Waren und 
Dienstleistungen des täglichen bis wöchentlichen Bedarfs 
im Vordergrund. Gefördert werden unter anderem Dorf-
gasthäuser, Dorfläden, Metzgereien, Bäckereien und 
Handwerksbetriebe. Zur Grundversorgung können auch 
Arztpraxen, Apotheken und andere Dienstleistungen im 
Gesundheitsbereich gehören.Investitionen von Kleinstun-
ternehmen der Grundversorgung und für Einrichtungen für 
lokale Basisdienstleistungen können mit einem erhöhten 
Fördersatz von bis zu 30 % (ggf. 35 % bei zusätzlichem 
CO2-Speicherzuschlag) gefördert werden. 

m Förderschwerpunkt Arbeitenwerden vorrangig Projekte 
unterstützt, die zur Entflechtung störender Gemengelagen 
im Ortskern beitragen. Darüber hinaus sind Projekte von 
kleinen und mittleren Unternehmen, die zum Erhalt der 
dezentralen Wirtschaftsstruktur sowie zur Sicherung und 
Schaffung von zukunftsfähigen Arbeitsplätzen beitragen, 
förderfähig.  

CO2-Speicherzuschlag 

Wer bei Projekten überwiegend ressourcenschonende, CO2 
bindende Baustoffe im Tragwerk wie z.B. Holz einsetzt, 
kann grundsätzlich einen Förderzuschlag von 5 %-Punkten 
auf denRegelfördersatz und eine erhöhte Maximalförderung 
bekommen, sofern dies nach beihilferechtlichen Bestim-
mungen möglich ist. 

Antragsverfahren 

Anträge auf Aufnahme in das Förderprogramm können 
ausschließlich von den Städten/Gemeinden gestellt werden. 
Diese Aufnahmeanträge enthalten auch die privaten Projek-
te. 

Das MLR entscheidet im Frühjahr 2022 über die Aufnahme 
in das ELR.  

Daher ist es notwendig, dass die Unterlagen zu den privaten 
Projekten bis spätestens 30.08.2021bei der Gemeinde vor-
liegen. 

Sollten Sie ein Projekt planen, für das eine Förderung in 
Frage kommen könnte, so wenden Sie sich an Frau Feria 
Olid, Tel. 07461/92760 E-Mail: sand-
ra.feriaolid@wurmlingen.de um die erforderlichen Unterla-
gen abzustimmen. 

Eskönnen nur Projekte zur Förderung vorgeschlagen wer-
den, die zeitnah im Anschluss an die Förderentscheidung 
im Frühjahr 2022umgesetzt und davor nicht begonnen 
worden sind. 

Weitere allgemeine Informationen über die Fördervorrau-
setzungen, die Förderhöhe und das Verfahren zur Antrag-
stellung finden Sie unter https://mlr.baden-
wuerttemberg.de/de/unsere-themen/laendlicher-
raum/foerderung/elr/oder unterInfo Antragstellungbei 
https://rp.baden-
wuerttemberg.de/Themen/Land/ELR/Seiten/ELR-
Antragstellung.aspx 

Wurmlingen, 06. Juli 2021 

 


